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RS OGH 1965/12/16 2Ob337/65
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 16.12.1965

Norm

EO §37 M

Rechtssatz

Für die Kosten der Exszindierungsklage, die wegen schon erfolgter Versteigerung abgewiesen worden war, haftet der

betreibende Gläubiger als ab Erhebung der Exszindierungsklage unredlicher Besitzer dem Eigentümer aus dem Titel

des Schadenersatzes.
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